
Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 
für die Mitgliedsgemeinde Westendorf 

BEKANNTMACHUNG 

Planfeststellung nach §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) L V. m. Art. 72 ff. Bayeri-
sches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) mit integrierter Umweltverträglichkeits-
prüfung für das Bauvorhaben Bundesstraße 12; Kempten (A 7) — Anschlussstelle Jen-
gen/Kaufbeuren (A 96); Ausbau zwischen Untergermaringen — Buchloe (Planungsabschnitt 
6) im Abschnitt Nr. 640 Station 2,500 bis Abschnitt Nr. 660 Station 2,307 (Bau-km 0+000 bis 
Bau-km 10+200) 

Das Staatliche Bauamt Kempten, hat für das oben genannte Bauvorhaben das Planfeststellungs-
verfahren beantragt. Für das Vorhaben wird gern. § 6 i.V.m. Anlage 1 Ziffer 14.4 UVPG eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 

1. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualität ist geplant, die bisher 
dreistreifige B 12 zwischen dem Ortsteil Untergermaringen der Gemeinde Germaringen und 
der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren an die A 96 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 10+200) auf 
einer Länge von 10,2 km vierstreifig auszubauen. Der Ausbau erfolgt bestandsnah durch einen 
einseitigen Anbau, je nach den örtlichen Gegebenheiten entweder westlich oder östlich des 
Bestandes. 

Zum Schutz der betroffenen Anwohner ist in Lindenberg in Fahrtrichtung Kempten auf einer 
Länge von 1360 m eine Lärmschutzanlage mit einer Höhe von 2,50 bis 3,00 m über Fahr-
bahnoberkante vorgesehen. Im Bereich von Jengen ist südlich der Anschlussstelle Jengen in 
Fahrtrichtung Buchloe auf einer Länge von 655 m eine Lärmschutzanlage mit einer Höhe von 
2,00 bis 2,50 m über Fahrbahnoberkante geplant. Damit werden für die Wohnbebauung die 
Grenzwerte der 16. BlmSchV eingehalten. 

Für den Ausgleich dieses Eingriffs in Natur und Landschaft sind entsprechende naturschutz-
rechtliche und landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehen. Für das Vorhaben einschließ-
lich der naturschutzrechtlichen und landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs-, Er-
satz- und Gestaltungsmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Untergermarin-
gen und Ketterschwang (Gemeinde Germaringen), Weinhausen und Jengen (Gemeinde Jen-
gen), Lindenberg und Buchloe (Stadt Buchloe), Bertoldshofen (Stadt Marktoberdorf), Dösingen 
(Gemeinde Westendorf), Egelhofen (Markt Pfaffenhausen), sowie Kraftisried (Gemeinde Kraf-
tisried) beansprucht. Der Plan enthält auch Widmungen, Umstufungen und Einziehungen von 
öffentlichen Straßen sowie wasserrechtliche Erlaubnisanträge. 

2. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß § 6 UVPG. 

Daher wird darauf hingewiesen, 
• dass die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 

zuständige Behörde die Regierung von Schwaben ist, 
• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie-

den werden wird, 
• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf-

fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 18 Abs. 1 UVPG ist 
und ein UVP- Bericht vorgelegt wurde und 

• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 19 Abs. 2 UVPG notwendigen Anga-
ben enthalten. Das sind insbesondere: 
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- Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 
- Verkehrsgutachten (Unterlage 22) 
- Lagepläne (Unterlage 5) 
- Höhenpläne (Unterlage 6) 
- Lagepläne Immissionsschutzmaßnahmen (Unterlage 7) 
- Landschaftspflegerischer Begleitplan 

• Maßnahmenübersichtsplan (Unterlage 9.1) 
• Maßnahmenpläne (Unterlage 9.2) 
• Maßnahmenblätter (Unterlage 9.3) 
O Vergleichende Gegenüberstellung (Unterlage 9.4) 

- Grunderwerb (Unterlage 10) 
• Grunderwerbspläne (Unterlage 10.1, Blatt-Nrn. 1 bis 4) 
e Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 10.2) 

- Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) 
- Regelquerschnitt (Unterlage 14) 
- Immissionstechnische Untersuchungen (Unterlage 17) 
- Wassertechnische Untersuchungen (Unterlage 18) 
- Umweltfachliche Untersuchungen (Unterlage 19) 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan — Textteil (Unterlage 19.1.1), 
9  Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2), 
• Umweltfachliche Untersuchungen — Artenschutzbeitrag (ASB) (Unterlage 19,1.3) 
9 Umweltfachliche Untersuchungen — UVP-Bericht (Unterlage 19.4.1) 
• Umweltfachliche Untersuchungen —Voruntersuchung — UVS (Unterlage 19.4.2) 

Die nachfolgenden Hinweise gelten auch für die Unterrichtung der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

3. Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens sowie für die Erteilung von 
Auskünften und die Entgegennahme von Äußerungen und Fragen ist die Regierung von 
Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 86152 Augsburg. Auskünfte über das Bauvorhaben 
selbst erteilt auch das Staatliche Bauamt Kempten, Bereich Straßenbau, Rottachstr. 13, 
87439 Kempten (Allgäu). 

4. Der Plan liegt in der Zeit vom 

Dienstag, den 16. Juni 2020, bis einschließlich Mittwoch, den 15. Juli 2020 

in der Verwaltungsgemeinschaft Westendorf, Ortsteil Dösingen, Kaltentaler Straße 1, 
87679 Westendorf, Zimmer 4a, von 

Montag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Dienstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Mittwoch 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Donnerstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Freitag 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die Einsichtnahme ist wegen der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Corona-
Infektionen ausschließlich nach vorheriger Anmeldung bei der Verwaltungsgemeinschaft unter 
Tel.-Nr. 08344-9202-0 möglich. Sie findet in einem gesonderten Raum statt, der nur einzeln 

oder von Personen, die demselben Hausstand angehören, betreten werden kann. 
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Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen während des Auslegungszeitraums auf 
der Internetseite der Regierung von Schwaben unter 
http://www.reqierunq.schwaben.bavern.de einzusehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass nur die offiziell in den vom Vorhaben betroffenen Gemeinden ausgelegten Planun-
terlagen und die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Angaben für das Verfahren rechtlich 
verbindlich sind. Die Bereitstellung der Unterlagen im Internet erfolgt ohne Gewähr auf Voll-
ständigkeit und Übereinstimmung mit den amtlichen Auslegungsunterlagen (Art. 27a Abs. 1 
BayVwVfG). Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.vq-westendorf.de und 
unter www.gemeinde-westendorf.de veröffentlicht. 

5. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach 
Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung des Plans. 

6. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen gegen den 
Plan bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), das ist 
bis zum 

17. August 2020 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Westendorf, Ortsteil Dösin-
gen, Kaltentaler Straße 1, 87679 Westendorf, Zimmer 4a, oder bei der Regierung von Schwa-
ben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 86152 Augsburg, erheben. Maßgeblich ist das Eingangsda-
tum bei der Verwaltungsbehörde. Durch E-Mail können Einwendungen rechtswirksam nur er-
hoben werden, wenn diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-

 

gesetz versehen und an die Adresse 
poststelle@reg-schw.bayern.de gerichtet sind. Die Einwendung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei grundstücksbezogenen 
Einwendungen sollte möglichst die Flurnummer und Gemarkung des Grundstücks angegeben 
werden. Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG können innerhalb der o. g. Frist 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für dieses Verwaltungsverfahren alle Äußerungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 
BayVwVfG, § 21 Abs. 4 UVPG). Dies gilt auch für Äußerungen von Vereinigungen. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender Texte (gleichförmige Einwendungen) eingereicht werden, 
ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
für das Verfahren zu benennen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter (z. B. Rechts-
anwalt) bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite enthalten sein, andernfalls können diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben. 

7 Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Regierung von Schwaben nach pflichtge-
mäßem Ermessen, ob die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen in einem 
Termin erörtert werden (§ 17a Nr. 1 FStrG). Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ge-
sondert ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem Erörte-
rungstermin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
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Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

8. Aufwendungen für die Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwendungen bzw. Abgabe 
von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung werden nicht 
erstattet. 

9. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung zumindest dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschädigungsverfahren behandelt. Dies betrifft insbesondere den Grunderwerb. 

10, Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 
durch die Regierung von Schwaben — Planfeststellungsbehörde — entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

11. Mit Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die 
Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem 
Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a 
Abs. 6 FStrG). 

1.2. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGV0): 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungsverfahren werden die 
erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich 
für das Planfeststellungsverfahren von der Planfeststellungsbehörde erhoben, gespeichert 
und verarbeitet. Die persönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu 
können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorha-
bensträger und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergege-
ben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbei-
tung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. 

Westendorf, den 22.05.2020 
Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 

Hauser 
Gemeinschaftsvorsitzender 



Kapile 
aus dem 

Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 

vom 29.05.2020 

Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 
für die Mitgliedsgemeinde Westendorf 

BEKANNTMACHUNG 
Planfeststellung nach §§ 17 ff. Bundesfemstraßengesetz 
(FStrG) I. V. m. Art. 72 ff. Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVIG) mit Integrierter Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das Bauvorhaben Bundesstraße 12; 
Kempten (A 7) - Anschlussstelle dengen/Kaufbeuren (A 96); 
Ausbau zwischen Untergerrnaringen - auchice (Planungs-
abschnitt 6) Im Abschnitt Nr. 640 Station 2,500 bis Abschnitt 
Nr. 660 Station 2,307 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 10+200) 

Das Staatliche Bauamt Kempten, hat für das oben genannte 
Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren beantragt. Für 
das Vorhaben wird gern. § 6 I.V.m. Anlage 1 Ziffer 14.4 UVPG 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

1. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Ver-
kehrsqualität ist geplant, die bisher dreistreifige B 12 
zwischen dem Ortsteil Untergermaringen der Gemeinde 
Germaringen und der Anschlussstelle Jengengaufbeuren 
an die A 96 (Bau-km 0+000 bis Bau-le-n 10+200) auf einer 
Länge von 102 km vierstreifig auszubauen. Der Ausbau 
erfolgt bestandsnah durch einen einseitigen Anbau, je 
nach den örtlichen Gegebenheiten entweder westlich 
oder östlich des Bestandes. 
Zum Schutz der betroffenen Anwohner ist In Lindenberg 
In Fahrtrichtung Kempten auf eher Länge von 1360 m 
eine Lärmschutzanlage mit einer Höhe von 2,50 bis 3,00 
m über Fahrbahn'oberkante vorgesehen. Im Bereich von 
Jengen ist südlich der Anschlussstelle Jengen in Fahrt-
richtung Buctiloe auf einer Länge von 655 m eine Lärm-
schutzanlage mit einer Höhe von 200 bls 2,50 m über 
Fahrbahnoberkante geplant. Damit werden für die Wohn-
bebauung die Grenzwerte der 16. BlmSchV eingehalten. 
Für den Ausgleich dieses Eingriffs in Natur und Land-
schaft sind entsprechende naturschutzrechtliche und 
landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehen. Für 
das Vorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen 
und landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs-, 
Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen werden Grundstü-
cke in den Gemarkungen Untergermanngen und V.vetter-
schwang (Gemeinde Germaringen), Vielnhausen und Jen-
gen (Gemeinde Jengen), Lindenberg und Buchloe (Stadt 
Buchloe), Bertoldshofen (Stadt Marktoberdorf), Dösingen 
(Gemeinde Westendorf), Egelhoren (Markt Pfaffenhausen), 
sowie Kraftlsrled (Gemeinde Kraftlsrled) beansprucht. Der 
Plan enthält auch Widmungen. Umstufungen und Einzie-
hungen von öffentlichen Straßen eewle wasserrechtliche 
Erlaubnisanträae. 

2. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchfüh-

 

rung einer Umweltvelragilchkeitsprüfung gemäß § 6 UVPG. 
Daher wird darauf hingewiesen, 
• dass die für das Verfahren und die Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde 
die Regierung von Schwaben Ist, 

• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Plan-
feststellungsbeschluss entschieden werden wird, 

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunteria-

 

gen auch die Einbeziehung der ::iffentilchkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens gern. g 18 Abs. 
1 UVPG ist und ein UVP- Bericht vorgelegt wurde und 
dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 19 
Abs. 2 UVPG notwendigen Angaben enthalten. Das 
sind Insbesondere: 

- Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 
- Verkehrsgutachten (Unterlage 22) 
- Lagepläne (Unterlage 5) 
- Höhenpläne (Unterlage 6) 
- Lageplane Immissionsschulzmaßnahmen (Unterlage 7) 
- Landschaftspflegerischer Begleitplan 
• Maßnahmenübersichtsplan (Unterlage 9,1) 
• Maßnahmenpläne (Unterlage 9.2) 
• Maßnahmenblätter (Unterlage 9.3) 
• Vergleichende Gegenüberstellung (Unterlage 9.4) 
-Grunderwerb (Unterlage 10) 
• Grunderwerbspläne (Unterlage 10.1, Blatt-Nrn. 1 bis 4) 
• Grunderwerbsverzelchnis (Untertage 10.2) 
- Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) 
- Regelquerschnitt (Untertage 14) 
- Immissionstechnische Untersuchungen (Unterlage 17) 
- Wassertechnische Untersuchungen (Unterlage 18) 
- Umweitfachilche Untersuchungen (Unterlage 19) 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil (Unter-
lage 19.1.1), 

• Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2), 
• Umwettfachliche Untersuchungen - Artenschutzbeitrag 

(ASS) (Unterlage 19.1.3) 
• Umweltfachliche Untersuchungen - UVP-Bericht 

(Unterlage 19.4.1) 
• Umweltfachliche Untersuchung en - Voruntersuchung - 

UVS (Unterlage 19.4.2) 
Die nachfolgenden Hinweise gelten auch für die Unter-
richtung der öffentfichkeit im Rahmen der Umweitverträg-
lichkeitsprüfung. 

3, Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens sowie für die Erteilung von Auskünften und 
die Entgegennahme von Äußerungen und Fragen Ist dle 
Regierung von Schwaben, Sachgebiet 32, Frorhof 10, 
86152 Augsburg. Auskünfte über das Bauvorhaben selbst 
erteilt auch das Staatliche Bauamt Kempten, Bereich Stra-
ßenbau, Rottachstr. 13, 87439 Kempten (Allgäu). 

- bitte wenden - 



4. Der Plan hegt in der Zeit vorn 
Dienstag, den 16. Juni 2023, bis einschließlich Mittwoch, 
den 15. Juli 2020 In der Verwaltungsgemeinschaft West-
endorf, Ortsteil Do.eineen, Kaltenbier Straße 1, 87679 
Westendort, Zimmer 4a-, von 

Montag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Dienstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Mittwoch 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 

Donnerstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
Freitag 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Einsichtnahme ist wegen der erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutz vor Corona-Infektionen ausschließlich nach vor-
heriger Anmeldung bei der Verwaltungsgemeinschaft unter 
Tel.-Nr. 08344-9202-0 möglich. Sie findet in einem gesonder-
ten Raum statt, der nur einzeln oder von Personen, die dem-
selben Hausstand angehören, betreten werden kann. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Piaeuntertagen 
während des Auslegungszeitraums • auf der Internetseite 
der Regierung von Schwaben unter http://vere.regierung. 
schwaben.bayern.de einzusehen, Es wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass nur die offiziell in den vom Vorhaben 
betroffenen Gemeinden ausgelegten Planunteriagen und 
die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Angaben für das 
Verfahren rechtlich verbindlich sind. 
Die Bereitstellung der Unterlagen Im Internet erfolgt ohne 

Gewähr auf Volistäncligket und Übereinstimmung mit den 
amtlichen Auslegungsunterlagen (Art. 27a Abs. 1 ErayV-
wVIG). Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter 
virwevg-westendortde und unter www.gemeinde-westen-
dorf.de veröffentlicht. 

5. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der 
Benachrichtigung der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 
Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung des Plans. 

6. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, Kann Einwendungen gegen den Plan bis spätestens 
einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 
UVPG), das Ist bis zum 

17. August 2020 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Westendorf. Ortsteil Dösingen, Kaltenta-
ter Straße 1, 87679 Westendorf, Zimmer da, oder bei der 
Regierung von Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 
86152 Augsburg, erheben. Maßgeblich Ist das Eingangs-
datum bei der Verwaltungsbehörde Durch E-Mail können 
Einwendungen rechtswirksam nur erhoben werden, wenn 
diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen und an die Adresse post-
stelle@reg-schw.bayernde gerichtet sind. Die Elnwendung 
muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 
Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei grundstücksbezo-
genen Einwendungen sollte möglichst die Flurnummer und 
Gemarkung des Grundstücks angegeben werden. Vereini-
gungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVvevIG können inner-
halb der o. g. Frist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für dieses Venear-
tungsverfahren alle Äußerungen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (Art. 73 
Abs. 4 Satz 3 Bay'VWVfG, § 21 .Abs. 4 UVPG). Dies gilt 
auch für Äußerungen von Vereinigungen. 
Bei Einwendungen, die von mehr als 90 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfäl-
tigter gleichtautender Texte (gleichförmige Einwendun-
gen) eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
für das Verfahren zu benennen, soweit er nicht von Ihnen 
als Bevollmächtigter (z. 8. Rechtsanwalt) bestellt worden 
ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andern-
falls kCinnen diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

7. Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Regie-
rung von Schwaben nach pflichtgemäßem Ermessen, ob 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnah-
men In einem Termin erörtert werden (§ 17a Nr. 1 FStrG), 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser gesondert 
ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendun-
gen erhoben haben bzw_ bei gleichförmigen Einwendun-
gen deren Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem 
Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhon.gigsbehörde 
zu geben ist, 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten Irr dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsver-
fahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich, 

8. Aufwendungen für die Einsichtnahme in den Plan, Erhe-
bung von Einwendungen bzw. Abgabe von Stellungnah-
men, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung werden nicht erstattet. 

9. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht irr der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei-
den Ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt. Dies betrifft insbesondere den Grunderwerb. 

10. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Regierung 
von Schwaben - Planfeststellungsbehörde - entschie-
den. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungs-
beschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

11. Mit Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbau-
beschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungs-
sperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flachen zu (§ 
Abs. 6 FStrG). 

12. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGV0): 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Plantest-
stellungsverfahren werden die erhobenen Einwendungen und 
darin mitgeteilten personenbezcgenen Daten ausschließlich 
für das Planfeststellungsverfahren von der Planfeststellungs-
behönle erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die persönli-
chen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen 
zu können. Sie werden 90 lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungefristen für die Auf-
gabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vor-
habensträger und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung 
der Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt 
es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbei-
tung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gern. Art 6 Abs. 
1 Satz 1 c) DSGVO. 

Westendorf, den 2205.2020 
Verwaitungsgemetnschaft Westendorf - Siege! - 
gez. Hauser 
Gemeinschaftsvorsitzender 

Die Übereinstimmung vorstehender Kopie 
mit dem Original der Bekanntmachung wird 
hiermit amtlich beglaubigt. 

Westendorf, den 29.05.2020 
Verwaltungsgemeinschaft 
Westendorf 

Liedi 
K. Stedele 
Betriebswirtin 



Markl Naatenlir Westendorf 
— Amtliches Bekanntmachungsblan für die Verwaltungsgemeinschaft 
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wvvvvvy-westenctort.de 

r2rPitag den 29 Mal 202( Nummer 11 

VG für Besucherverkehr 
nach Terminvereinbarung geöffnet 
Ab sofort ist in der Verwaltungsgemeinschaft Westendorf der 

Bürgerservice wieder möglich - allerdings ausschließlich nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache. 

Wir weisen darauf hin, dass eine persönliche Vorsprache nur 
bei standesamtlichen Vorgängen und zur Beantragung bzw. 
Abholung von Ausweisdokumenten zwingend notwendig ist. 

Viele weitere Vorgänge können über die Ho page 
oer Verwaltungsgerneinschafl 

(titto.//vvww vg vvestendort de/buergennto/buergerservice-online/ 
17)7vv tformulare) per Ernatit (ewoOvg-westenaort de) oder auf 
snhattliehmm Weg (Kaitentaier Straße 1 87679 Westendort) 

abgewickelt werden 

_Arbbarur -  und Rücktrager oer Teieton unter 
8344/2202-0, 

Wir danken für Ihr Verständnis zur aktuellen Vorgehensweise. 

Bleiben Sie gesund. 

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 



Amtliche Bekanntmachungen 

Wichtige Telefonnummern  
Rettungsdienst/Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle)... 112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Polizei-Notruf:  
Polizeiinspektion Buchloe: ... 08241/9690-0 

Polizeiinspektion Kaufbeuren 08341/933-0 

Wasserzweckverband.   08345/9206-0 

Finanzamt Kaufbeuren: 08341/802-0 

Landratsamt Ostallgäu(Burgerservice).  . 08342/911-444 

 118117 
110 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT WESTENDORF 

ORTSTEIL DÖSINGEN 
Kaftentalter Straße I Set 08344/9202-0 
87679 Westendorf Fax 08344/9202-22 

E-Mail infotPvg-westendorf.de 
Internet www vg-westendorf de 

Geschäftszeiten in der Montag - Donnerstag 07.30 - 12:00 Uhr 
Veiwaliungsgemeinschait Donnerstag: 13 00 - 18 00 Uhr 

Freitag 0730- 12.30 Uhr 

Abgabetermine 

Anträge der Sperrmülkerremiungeim 
im Jahr 2020 

Abgabetermin 'Abholung  

für die  Karten  
2. Sperrmüllsammlun Ft 29.05.2020 Juni/Juli 2020  

3. Sperrmüllsanimlun Ft. 21.08.2020 September 2020  

4 Rperrmüllsammlung Fr 06 11 202G November/ 
Dezember 2020  

Das Abfuhrunternehmen informiert rund eine Woche im Voraus 

über den genauen Abholtermii 

Landratsamt Ostallgäu 
Kommunale Abtewillschan 

Fundsache 
Bei der Netto-Filiale in Dösingen wurde in der KW 20 ein 

Jugendrad, weiches rnehrete Tage dort gestanden hatte auf-

gefunden. Das Rad kann in der Verwaltungsgemeinschaft 

Westendorf in Dosingen abgeholt werden (Tel. 08344/9202-0). 

Verwaltungsgemeinschaft Westendorf 

für die Mitgliedsgemeinde Westendorf 

BEKANNTMACHUNG  
Nanfeststellung nach §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) 1. V. m. Art. 72 ff. Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVfG) mit integrierter Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das Bauvorhaben Bundesstraße 12; 

- 2 - Nr. 11/20 

Kempten (A 7) — Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren (A 96); 

Ausbau zwischen Untergermaringen Buchloe (Planungs-
abschnitt 6) im Abschnitt Nr. 640 Station 2,500 bis Abschnitt 

Nr. 660 Station 2,307 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 10+200) 

Das Staatliche Bauamt Kempten, hat für das oben genannte 

Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren beantragt. Für 

das Vorhaben wird gern. § 6 i.V.m. Anlage 1 Ziffer 14.4 UVPG 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

1. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Ver-

kehrsqualität ist geplant, die bisher dreistreifige B 12 

zwischen dem Ortsteil Untergerrnaringen der Gemeinde 

Germaringen Jnci der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren 

an die A 96 (Bau-km 0-4-000 bis Bau-km 10+200) auf einer 

Länge von 10,2 km vierstreifig auszubauen. Der Ausbau 

erfolgt bestandsnah durch einen einseitigen Anbau, je 

nach den °rächen Gegebenheiten entweder westlich 

oder östlich des Bestandes. 
Zum Schutz der betroffenen Anwohner ist in Lindenberg 

in Fahrtrichtung Kempten auf einer Lange von 1360 m 

eine 1 ärmschutzanlage mit einer Höhe von 2,50 bis 3,00 

m über al-lrbalinnherkante vorgesehen Im Bereich von 

Jenger ist südlice der Anschlussstelle jengen in Fahrt-

richtung Buchloe au,  einer Länge von 655 m eine Larm-

schutzanlage mit einer Hohe von 2.00 bis 2,50 m über 

Fahrbannuherkante geplant Damit werden tur die Wohn-

bebauung die Grenzwerte der 16 BlmSch.V eingehalten. 

Fur den Ausgleich dieses Eingriffs Natur und Land-

 

schaft sind entsprechende naturschutzrechtlich-4 und 

landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehen Fur 

das Vorhabee einschließlich der Hatiirschutzrechtlicheri 

und landschattspflegerischen Verrneiciungs Ausgleichs-

Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen werden Grundstu-

cke in der, Gemarkungen Untergermaringen und Ketter-

schwang (Gemeinde Germaringen), Weinhausen und Jen-

gen (Gemeinde Jengen) Lindenberg 4rnd Buchloe (Stadt 

Buchloe) BertnIdsnofer ,Stadt tviarktoberdorf) Dosingen 

(Gemeinde Westendorf), Egelhoten (Marie Pfaffenhausen), 

sowie krattisned (Gemeinde Kraftisried) beansprucht Der 

Plan enthält auch Widmungen umstufungen und Einzie-

hungen von effentlicner Straßen sowie wasserrechtliche 

Erlaubnisantrags 
2. Für das Vorhanell besteht eine Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer lmweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 6 UVPG. 

Daher wird darauf hingewiesen. 

• dass die tue las Verfahren und die Entscheidung uher 

die Zulässigkeit des Vorhabens zustandige Behoide 

die Regie( uno von Schwaben ist, 

• dass übe,  die Zulassigken des Vorhabens durch Plan-

feststellungsbeschluss entschieden werden wird, 

• dass die Anhotring zu den ausgelegten Pianunterei 

geh auch die Einbeziehung der Offentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen cies Vorhabens gern § 18 Abs. 

1 UVPG ist eild ein LIVP4 Bericht vorgelegt wurde und 

• dass die e--rusgelegten Planunterlagen die nach § 19 

Abs 2 r.lvPG notwendiger Angaben enthalten Das 

sind insoesondere: 
Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 

- Verkehrsgutachten (Unterlage 22) 

• Lageplane (Unterlage 5) 
Höhenplane (Unterlage 6) 

- Lagepläne Immissionsschutzmaßnahmen (Unterlage 7) 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 

* Maßnahmenubersichtsplan (Unterlage 9 1) 

* Maßnahmennla; (Unterlage 9.2) 

* Maßnahmenblätter (Unterlage 9.3) 

• Vergleichende Gegenüberstellung (Unterlage 9.4) 

Grunderwerb (Unterlage 10) 

* 4.3r.unclervverbspläne (Unterlage 10.1 Biatt-Nm. 1 bis 4) 

O Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 10.2) 

- Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) 

- Regelquerschnitt (Unterlage 14) 

- Immissionstechnische Untersuchungen (Unterlage 17) 

- Wassertechnische Untersuchungen (Unterlage 18) 

- Umweltfachliche Untersuchungen (Unterlage 19) 

Redaktionssehitessvereedsemne 
Wegen des Feiertags „Fronleichnam" muss der Redaktions-

schluss für die Ausgabe in Kalenderwoche 24 auf 

Donnerstag, 4. Juni 2020 
vorverlegt werden. 
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Texte 

und Anzeigen bei der Annahmestelle ein. 

Die Redaktion 

Westendorf 



die in fliese • Rekei,:ereennuee ,(11,-1irerten Angaben für das 
Verfahret ecntticri eun 
Die Beiensteilung ote ,ereree..je, •nternet erfolgt ohne 

Gewahr auf Vollständtgkei,  Jen Ube.rein.stimmung mit den 
amtlichen Auslegungsunieriagen (Art 27a Abs 1 BayV-
wVfG) Diese Bekar,ntrifachung wird auch Int Internet unter 
www.vg-westenreer ir. ,e-id unter www.gemeinde-westen-
dort de vesotferniirIT 

5 Diese etrsi iniieet- Bekanntmachung dient auch der 
Benachrinhegung Uer Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 
Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung des Plans. 

S. Jeder. dessen Belange durch das Vorhanen berührt wer-
den, kann Einwendungen gegen den Plan bis spätestens 
einen Monat nach Ablauf der Auslegungstrist (§ 21 Abs. 2 
uV.Pri it-e et ne 

' August 2020 
schrittlicrt oder Jet Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Westendorf, Ortsteil Dösingen, Kaltenta-
ler Straße 1 87679 Westendorf. Zimmer 4a. oder bei der 
Regierung von Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 
86152 Augsburg, erneben. Maßgeblich ist das Eingangs-
datum bei der Verweine igsbehörde. Durch E-Mail können 
Einwendungen ree rdsvvirt<sHri 4Jr erhoben werden, wenn 
diese mit einer quaiifizterte,  elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versener und an die Adresse post-
stelle@reg-schw bayern es- uenchtet sind. Die Etnwenoung 
muss den geltend gernar re i Belang und das Maß seiner 
Beeintracreigung erkeeee, ,assen. Bei grundstücksbezo-
genen Einwendungen .t,nl!te• möglichst die Flurnummer ind 
Gemarkung des Grunn	 Vc3r,-etni-

 

etticKs angegeben werden. 
gungen nach Art. 73 Are 1 Satz 5 Bayee, vt& er -

 

halb der o. g. Frist Stein ‚nahmen zu (Jen aogeoen 

Wester ILIVI 3 _ 
• insrh.-ittspriegeriscner Begleitplan - Textteil (Unter-

lage '9 
• Bestanos- «d Konfliktelat. 'Unterlage 19.1.2), 
• umweittertreche Untereeehungen - Artenschutzbeitrag 

(ASB) (Unterlage 19 1 i) 
• Umweltfacefiche Untersuchungen - UVP-Bericht 

(Unterlage 19 4.1) 
• Umvvettrechitche Untersuchungen - Voruntersuchung - 

UVS (Unterlage 19.4 2 
Die nachfolgenden Hireweee gelten auch für die Unter-
-Inh; eng der öffentlict4(g-q,  rn Rahmen der Umweitverträg-
'innkeesst, dung. 

3 Zusrandig rur die Ourceruer,  reg des Planfeststellungs-
verfahrens sowie 'et die 7rreoung von Auskünften und 
die Entgegennaht: ,rer Ati5erurigen und Fragen ist die 
Regierung von St J ee2rter . Sachgebiet 32. Fronnof 10, 
86152 Augsbui tber das Bauvorhaben selbst 
erteilt auch das Staanicrie Bauamt Kempten, Bereich Stra-
ßenbau Rottaehstr 13. R7439 Kempten (Allgau) 

4 Der Plan liegt in der Zeit ,mm 
Dienstag den 16 lint 2020. bis einschließlich Mittwoch, 
den 15. Juli 2020 ui der Verwaitungsgemernschaft West-
endorf, Ortsteil Dösingen -,i-ittentaler Straße 1, 87679 
Westendorf Zimmer 4a, ve, 

Montaa 07.30 Uh• 1 2:00 Uhr, 
j 11+(sidg 07.30 iere 12e0 Uhr. 
mirredeer ‚s 12:00 Uhr. 

Dentir-m•-,12‘.. j((' 1200. Uhr 
(.f(C - (1( J1",  •11(- 11' Una 

)7  3( ( 1"( -  -/((- 1 1-.1,e (  Uhr 
zur If-

 

Die Einsichtnatti e )e,  -rrotoerlichen Maßnahmen 
zum Schutz vor Core,  eienteteint teil ausschlteßlich nach vor-

 

heriger Anmeldung et- Jeeweitungsgemeinschaft unter 8 
Tel.-Nr 08344-9202- r(1 (!..jlict4 rirder — einem gesonder-

 

ten ge,,n-  statt, der nur einzeln , rer Personen. die dem-

 

seloet •-lausstand angehören, nee eire,  werden kann 
Zusatzbetr besten- !mgleeeriet -Je- Planuntertagen 
wahrenr1 cies eesiegungszeitreette -tut ler .nternerseite 
der Regierung flr Sehweber reu. /mimlegierung. 
schvvaben bayeii iereeeehet te-• MW( ausdrücklich dar-
auf hingewiesen cass tiu: 115 ottizii r den vom Vorhaben 
betroffenen Gemeinden ausgelegter,  Planunterlagen und 10. 

Nr 11/20 
Nach Ablauf der Etnwendungsfrist sind für dieses Verwal-
tungsverfahren alle Äußerungen. die nicht auf besonderen 
peveireentietthen Titeln nee irrer ausgeschlossen (Art. 73 
Are J eatz 3 BayVwVfG, 21 Abs. 4. UVPG) Dies gilt 

't1( Äußerungen vor Verengen 
Be eievvendungen. die er:, ((PH NR 3-)t Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet inc. Form vervielfäl-

 

tigter gleichlautender Texte (gleiGntownige Einwendun-
gen) eingereicht werden, ist ein Uniereeichner mit Namen. 
Beruf und Anschrift als Vertreter der üerigen Unterzeichner 
für das Verfahren zu benennen soweit er nicht von ihnen 
als Bevollmachtigter (z. 8. Rechtsanwalt) bestein worden 
ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar atif jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andern-
falls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

7. Nach Ablauf der Einwendungstrist entscheidet die Regie-
rung von Schwaben nach pflichtgemäßem Ermessen, ob 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnah-
men in einem Termin erörtert werden (§ 17a Ni. 1 FStrG). 
Findet ein Erörterungsterreit zratt Nird dieser gesondert 
ortsüblich bekannt gemault aeleniger• nie Einwendun-
gen erhoben haben bzw. bei gleicnfer: -Igen Einwendun-
gen deren Vertreter oder Bevoiimauf iri(3 te- werden von dem 
Erörterungstermin qesnndert 1Hcr 'htigi sind mehr als 
50 Benartherhogenere Jorzunettette .<önrieri sie durch 
oftenthehe Bekanntmache :1g ersetzt wett oet • 
Die Vertretung durch eit ,en Bevniirneehrigrei, .st • neulich. 
Die Bevetimächtigung s• euer-, ,chrifelen, v.eiletacht 
nachzuweisen die zu den Akte! ler Äreintengsbehörde 
zu gebe' sl 
Bei eteineeher eieet- ererelugter t: dem Erorterungstermin 
tete, auee ,,rnd•ideN Das Anhörungsver- • 
fahren ist rnr 4hscni‘,-•, 3,-tHi • ,• .ustermins beendet. 
Der Erön, ,; itt. dlics 
AUfMr” ‘ier 2tan Erbe-

 

Pur ,i(ii eu , Orl Stellungnah-

 

men.  reih Frr,rtf • ,, lw-•ft,‘rrrir! ,  oder Vertreterbe-

 

stellung weraer, rb(_th,  •-:•:r.tatter 
9. Entschanigungsansee ruh:- -,, 'weit über sie nicht in der 

Planfesisrellung zurninne, ire. iruride nach zu entschei-
den ist werden nicht ui neu- 7rorterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Enteehedigungsverfahren behan-
delt Dies betrifft insbesondere den Grunderwerb. 
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Regierung 
von Schwaben - Planfeststeliengsbehorde - entschie-
den. Die Zustellung der Enischeiciung 'Planfeststellungs-
beschluss) an die Einwender und ,lielenmen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, -arm durch Menül-
ohe Bekanntmachung ersetzt werder wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

11 Mit Beginn der Auslegung des Plane treten die Anbau-

 

beschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungs-
sperre nach § 9a FStrG in Kraft Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast eire Vor-
kaufsrecht an den vom Pari oetroffenen Flachen zu (§ 9a 
Abs 6 FStrG) 

12 Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGV0): 
Im Rahmen der Beteiligung der O•ftentlichkeit irre g. Planfest-
stellungsvertahren werden die erhobenen Einwendungen und 
darin mitgeteilten personenbezogener Daten ausschließlich 
für das Planfeststellungsverfahren von der Pianfeststellungs-
behörde erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die persönli-
chen Daten werden benötigt um die Betroffenheit beurteilen 
zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Auf-
gabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vor-
habensträger und seine mitarbeitennen Büros zur Auswertung 
der Stekingnahmen weitergegeben werden Insoweit handelt 
es sieh um eine erforderliche und somit rechtrnaßige Verarbei-
tung aufgrund einet rechtlichen Verpflichtung gern. Art. 6 Abs 
1 Satz 1 c) DSGVO. 

Westendorf. den 22.05.2020 
Vervvaltungsgemeinscna ft Westendorf - Siegel - 
gez. Hauser 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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